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TVöD TV-L 

VKA Bund Länder 

Allgemein SuE   

 

 

Im TVöD gibt es drei Entgeltsysteme: für den Bereich der Kommunen (VKA) gibt es neben 

dem allgemeinen Entgeltsystem (TVöD-VKA) ein spezielles Entgeltsystem für die Beschäf-

tigten im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-VKA / SuE). Für die Beschäftigten des Bun-

des gibt es eigene Regelungen (TVöD-Bund).  

 

Das Entgeltsystem des TVöD unterscheidet sich an einigen Stellen von dem Entgeltsystem 

für die Beschäftigten der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) im TV-L.  

Das Entgeltsystem des TV-L ist dargestellt in der Arbeitshilfe für die Praxis Nr.54, das Ent-

geltsystem des TVöD ist dargestellt in der Arbeitshilfe für die Praxis Nr.53. 

 

In dieser Arbeitshilfe wird das Entgeltsystem TVöD- VKA / SuE für den Sozial- und Erzie-

hungsdienst in alphabetischer Reihenfolge dargestellt. 

 

Das Entgeltsystem des TVöD besteht aus verschiedenen Entgeltformen: es gibt Entgelte, 

Zuschläge, Zulagen, besondere Zahlungen und Einmalzahlungen. 

 

Die Entgeltgruppen mit den dazugehörigen Tätigkeitsmerkmalen sind enthalten in der Ent-

geltordnung TVöD-VKA (Anlage 1 zum TVöD) im Teil B Abschnitt XXIV. 
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Wird im Arbeitsvertrag vereinbart, dass das Entgeltsystem des TVöD und die Entgeltord-

nung für Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Grundlage für das Arbeitsver-

hältnis sind, dann finden alle Entgeltformen Anwendung. 

 

Für die Eingruppierung und das Entgelt finden die Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen 

Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Ar-

beitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung für Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdiens-

tes Anwendung. 

 

Sollen nicht alle Entgeltformen Anwendung finden, dann müssen die jeweiligen Paragra-

phen der entsprechenden Entgeltform im Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden. 

 

Auf das Arbeitsverhältnis finden ausschließlich folgende Regelungen des Tarifvertrages für den öffent-

lichen Dienst (TVöD) und der Besonderen Teilen vom 13. September 2005 in der für den Bereich der 

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung Anwendung: 

§ 15 Tabellenentgelt 

§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen und 

§ 52 Eingruppierung und Entgelt der Beschäftigten im Sozial- u d Erziehungsdienst 

Anlage C: Entgelttabelle  

Die den TVöD-VKA ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge finden nur für diese hier 

aufgeführten Regelungen Anwendung. 

 

 

Der Ausschluss muss eindeutig formuliert sein. Eine Formulierung „Die Vergütung erfolgt 

in Anlehnung an den TVöD“ ist zu unbestimmt und daher nichtig. Bei der Verwendung 

würde das gesamte Entgeltsystem des TVöD zur Anwendung kommen. 
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Der TVöD besteht aus einem Allgemeinen Teil und sechs Besonderen Teilen mit Anlagen und An-
hang: 
 

Allgemeiner Teil 

Besonderer Teil BT-V Verwaltung 

Besonderer Teil BT-F Flughäfen 

Besonderer Teil BT-S Sparkassen 

Besonderer Teil BT-E Entsorgungsbetriebe 

Besonderer Teil BT-K Krankenhäuser 

Besonderer Teil BT-B Pflege und Betreuungseinrichtungen 

Anlage 1 Entgeltordnung 

Anlage A Entgelttabelle E-Entgeltgruppen 

Anlage C Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst 

Anlage E Entgelttabelle Beschäftigte in der Pflege 

Anlage G Stundensätze für Bereitschaftsdienste 

 

Der Allgemeine Teil gilt grundsätzlich für alle Beschäftigten im TVöD. 

 

Die Besonderen Teile gelten zusätzlich für besondere Beschäftigtengruppen. In diesen 

Teilen werden entweder Regelungen aus dem Allgemeinen Teil verändert oder es werden 

neue Regelungen hinzugefügt. 

 

Der Besondere Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen gilt für: 

Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der Erziehung, Fürsorge 

oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Fürsorge oder Betreuung von obdach-

losen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder sonstigen hilfsbedürftigen Perso-

nen dienen, auch wenn diese Einrichtungen nicht der ärztlichen Behandlung der betreuten 

Personen dienen (§ 40 Abs.1d TVöD BT-B.), 

soweit die Einrichtungen nicht vom Bereich Krankenhäuser erfasst werden. 

Hierzu zählen auch die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. 

 

Die Regelungen dieses Besonderen Teils müssen bei der Übernahme dann berücksichtigt 

werden, wenn der Arbeitgeber Einrichtungen und Heime betreibt. 

Zum TVöD gibt es einen Anhang mit der Entgeltordnung und mehrere Anlagen mit den 

Entgelttabellen. 

Die Anlage C enthält die Entgelttabelle für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungs-

dienst. 
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Entgelt  Zulagen  Zuschläge 

     

 
Tabellenentgelt 

  
Wechselschichtzulage 

  
Überstunden 

     

        

 
Leistungsentgelt 

  
Schichtzulage 

  
Nachtarbeit 

     

         

 
Rufbereitschaftsentgelt 

  Persönliche Zulage bei 
Vertretungen 

  
Sonntagsarbeit 

     

         

 
Bereitschaftsdienstentgelt 

  Garantiebetrag bei 
Höhergruppierung 

  
Feiertagsarbeit 

     

         

 
 

  
Heimzulage 

  Arbeit am 24. Dezember 
und 31. Dezember      

        

 
 

  Zulage bei Führung auf 
Probe oder Zeit 

  
Samstagsarbeit 

     

        

 
 

  
Endstufenzulage 

  
Erschwerniszuschläge 

     

 
 
 
 
 

Besondere Zahlungen  Einmalzahlungen  Besitzstandszahlungen 

Vermögenswirksame 

 Leistungen 

  
Jahressonderzahlung 

 Kinderanteil im 
 Ortszuschlag 

Jubiläumsgeld    Vergütungsgruppenzulage 

Sterbegeld    Meisterzulage 

    Strukturausgleich 
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